
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/11/12 1Ob751/80
(1Ob754/80), 6Ob680/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1980

Norm

AußStrG §82

AußStrG §235

Rechtssatz

Wird von einem geschiedenen Ehegatten die Herausgabe der von der Aufteilung ausgenommenen Sachen begehrt, ist

der Anspruch im streitigen Verfahren geltend zu machen; es kommt auch eine Überweisung in das außerstreitige

Verfahren nach § 235 Abs 1 AußStrG nicht in Betracht, weil es sich nicht um eheliches Gebrauchsvermögen oder

eheliche Ersparnisse handelt, die allein im Sinn dieser Gesetzesvorschrift der Aufteilung unterliegen.
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